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 Veröffentlicht am 22.09.1987

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §5 Abs1;

Rechtssatz

Bei Ungehorsamsdelikten hat die Verwaltungsbehörde den Beweis der objektiven Erfüllung der

Tatbestandsvoraussetzungen zu erbringen, es ist jedoch Sache des Beschuldigten, den Beweis für seine mangelnde

Schuld anzutreten.

Schlagworte

Andere Einzelfragen in besonderen Rechtsgebieten Gewerberecht
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